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Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den dualen Bachelorstudiengang Public 
Management an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  

(Hamburg University of Applied Sciences) vom 5. Mai 2022 
 

Vom 11. September 2024 
 
Das Präsidium der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat am 11. September 
2024 nach § 108 Absatz 1 Satz 3 Hamburgisches Hochschulgesetz – HmbHG- vom 18. Juli 2001 
(HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 11. Juli 2023 (HmbGVBl. S. 250, 254), die am 18. Juli 2024 
gemäß § 91 Absatz 2 Nummer 1 HmbHG vom Fakultätsrat der Fakultät Wirtschaft und Soziales, auf 
Vorschlag des Departmentsrats Public Management vom 4. Juli 2024 gemäß § 14 Absatz 4 Nummer 
2 Grundordnung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg i.V.m. § 92 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 2 und Absatz 5 HmbHG, beschlossene „Änderung der Studien- und Prüfungsord-
nung für den dualen Bachelorstudiengang Public Management an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften Hamburg (Hamburg University of Applied Sciences) vom 5. Mai 2022“ in der nach-
stehenden Fassung genehmigt. Das Einvernehmen mit dem Kooperationspartner der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Landesbetrieb Zentrum für Aus- und Fortbildung [LB ZAF]) ist hergestellt 
worden.  
 
§ 1 Änderungen  
Die Studien- und Prüfungsordnung für den dualen Bachelorstudiengang Public Management an 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Hamburg University of Applied Sci-
ences) vom 5. Mai 2022 (Hochschulanzeiger Nr. 181/2022, S. 35) wird wie folgt geändert:  
 
1. Die Bezeichnung der Ordnung wird wie folgt neu gefasst: 
„Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Public Management (dual) an der 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Hamburg University of Applied Sciences)“ 
 
2. Das Vorwort wird wie folgt geändert.   
In Satz 1 wird hinter den Wörtern „Public Management“ das Wort „(dual)“ eingefügt. 
 
3. § 1 wird wie folgt geändert: 
In Satz 1 wird hinter den Wörtern „Public Management“ das Wort „(dual)“ eingefügt. 
 
4. § 7 wird wie folgt geändert: 

4.1 Die Modulübersicht in § 7 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
4.1.1 Die Spalte „GG“ wird in allen Zeilen gelöscht. 
4.1.2 Die Zeile 7 der Modulübersicht in § 7 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

7 Zivilrecht und Per-
sonalrecht 

Unit 1: Zivilrecht I 1 2 seU Klausur, 
Take-
Home-
Prüfung 

PL 8 FT 
Unit 2: Personalrecht I 1 2 seU 
Unit 3: Zivilrecht II 2 2 seU 
Unit 4: Personalrecht II 2 2 seU 

4.1.3 In der Liste der Abkürzungen unter der Modulübersicht wird „GG = Gruppengröße“ 
gestrichen.  

4.2 Die Modulübersicht in § 7 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
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4.2.1 Die Spalte „GG“ wird in allen Zeilen gelöscht. 
4.2.2 Die Zeile 7 der Modulübersicht in § 7 Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

7 Zivilrecht und Per-
sonalrecht 

Unit 1: Zivilrecht I 1 2 seU Klausur, 
Take-
Home-
Prüfung 

PL 8 FT 
Unit 2: Personalrecht I 1 2 seU 
Unit 3: Zivilrecht II 2 2 seU 
Unit 4: Personalrecht II 2 2 seU 

4.2.3 In der Liste der Abkürzungen unter der Modulübersicht wird „GG = Gruppengröße“ 
gestrichen. 

 
5. § 8 wird wie folgt geändert: 
Hinter § 8 Absatz 3 wird folgender Absatz angefügt: 
„(4) Für die Lehrveranstaltungsart „Seminar“ gemäß Absatz 2 Nummer 2 besteht eine Anwesen-
heitspflicht, da das Lernziel nur bei persönlicher Anwesenheit in der Lehrveranstaltung vollständig 
erreicht werden kann. Die Anwesenheitspflicht ist erfüllt, wenn nicht mehr als 20 Prozent der vor-
gesehen Lehrveranstaltungsstunden versäumt worden sind.“ 
 
6. § 13 wird wie folgt geändert: 
§ 13 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
Hinter § 13 Absatz 3 Satz 4 wird folgender Satz neu eingefügt: 
„§ 13 Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.“ 
 
7. § 15 wird wie folgt geändert: 

7.1 § 15 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
In § 15 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „nur“ vor dem Wort „als“ gestrichen. 
7.2 § 15 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

7.2.1 In § 15 Absatz 3 Nummer 3 Satz 5 werden hinter dem Wort „pro“ die Wörter „zu prü-
fender“ eingefügt. 
7.2.2 In § 15 Absatz 3 Nummer 5 Satz 2 wir die Zahl „13.500“ durch die Zahl „10.800“ ersetzt 
und das Wort „fünf“ durch „vier“ ersetzt. 
7.2.3 In § 15 Absatz 3 Nummer 8 Satz 5 werden hinter dem Wort „dauert“ die Wörter „in-
klusive Diskussion“ eingefügt und die Textstelle „45 und 60“ durch die Textstelle „60 und 
90“ ersetzt. 
7.2.4 In § 15 Absatz 3 Nummer 8 Satz 6 werden hinter dem Wort „dauert“ die Wörter „in-
klusive Diskussion“ eingefügt. 
7.2.5 § 15 Absatz 3 Nummer 8 Satz 7 wird wie folgt neu gefasst: 
„Näheres regelt das Modulhandbuch.“  
7.2.6 In § 15 Absatz 3 Nummer 9 Satz 2 wird hinter das Wort „des“ das Wort „gesamten“ 
eingefügt.  

 
8. § 18 wird wie folgt geändert: 

8.1 § 18 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
Hinter Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
„Die Bachelor-Thesis hat einen Umfang von 121.500 bis 148.500 Zeichen einschließlich Leer-
zeichen (das entspricht 45 - 55 Seiten). Eine gemeinschaftlich verfasste Bachelor-Thesis hat 
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einen Umfang von 229.500-256.500 Zeichen einschließlich Leerzeichen (das entspricht 85 - 95 
Seiten).“ 
8.2 § 18 Absatz 7 erhält folgende neue Fassung: 

„(7) Die Richtlinien für die Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten für diesen Studiengang finden 
in ihrer jeweils geltenden Fassung Anwendung. Die*Der Studierende hat zusammen mit der Thesis 
eine Versicherung an Eides Statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Ar-
beit abzugeben.“ 
 
9. § 23 wird wie folgt geändert: 
In § 23 Absatz 1 Satz 2 wird hinter dem Wort „oder“ das Wort „chronischen“ eingefügt.  
 
10. § 25 wird wie folgt geändert: 
§ 25 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
Hinter Satz 4 werden folgende Sätze eingefügt: 
„Im Falle einer Aufsichtsarbeit ist die krankheitsbedingte Prüfungsunfähigkeit spätestens zu Be-
ginn der Prüfung geltend zu machen und unverzüglich durch eine geeignete Prüfungsunfähigkeits-
bescheinigung nachzuweisen. § 25 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“   
 
§ 2 Inkrafttreten 
Diese Änderung der Prüfungs- und Studienordnung tritt einen Tag nach der Veröffentlichung im 
Hochschulanzeiger der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg in Kraft.   
  
 

Hamburg, den 11. September 2024  
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  

  
 

 
 


